Übersicht: Vereinfachtes Wahlverfahren im Überblick

	Was?
	Zu erledigen

	1. Schritt: Spätestens drei Wochen vor Ablauf ihrer Amtszeit lädt die SBV die Wahlberechtigten durch Aushang oder in sonst geeigneter Weise zur Wahlversammlung ein. Ist in dem Betrieb oder der Dienststelle eine SBV nicht vorhanden, können drei Wahlberechtigte, der Betriebs- oder Personalrat oder das Integrationsamt / Inklusionsamt zur Wahlversammlung einladen.
	bis spätestens eine Woche vor Ablauf der Amtszeit der bestehenden SBV

	2. Schritt: Die Wahlversammlung beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit, wie viele stellvertretende Mitglieder zu wählen sind.
	auf der Wahlversammlung

	3. Schritt: Die SBV und ein oder mehrere stellvertretende Mitglieder werden in getrennten Wahlgängen gewählt. Mehrere stellvertretende Mitglieder werden in einem gemeinsamen Wahlgang gewählt.
	auf der Wahlversammlung

	4. Schritt: Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines Stimmzettels in einem Wahlumschlag ausgeübt.
	auf der Wahlversammlung

	5. Schritt: Die Wählerin oder der Wähler übergibt den Wahlumschlag, in den der Stimmzettel eingelegt ist, der Wahlleitung. Diese legt den Wahlumschlag in Gegenwart der Wählerin oder des Wählers ungeöffnet in einen dafür bestimmten Behälter und hält den Namen der Wählerin oder des Wählers in einer Liste fest.
	nach Ausübung des Wahlrechts

	6. Schritt: Unverzüglich nach Abschluss der Wahl nimmt der Wahlvorstand öffentlich die Auszählung der Stimmen vor und stellt das Ergebnis fest.
	unverzüglich nach Abschluss der Wahl

	7. Schritt: Gewählt für das Amt der SBV oder als stellvertretendes Mitglied ist der Bewerber oder die Bewerberin, der oder die jeweils die meisten Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
	nach der Feststellung des Wahlergebnisses

	8. Schritt: Der Wahlvorstand fertigt eine Niederschrift des Wahlergebnisses an, die von dem oder der Vorsitzenden sowie mindestens einem weiteren Mitglied des Wahlvorstands unterschrieben wird.
	unverzüglich nach der Stimmauszählung

	9. Schritt: Der Wahlvorstand benachrichtigt die Gewählten unverzüglich schriftlich gegen Empfangsbestätigung von ihrer Wahl.
	unverzüglich, nachdem die Gewählten feststehen

	10. Schritt: Erklärt eine gewählte Person nicht innerhalb von drei Arbeitstagen nach Zugang der Benachrichtigung dem Wahlvorstand ihre Ablehnung der Wahl, gilt diese als angenommen.
	innerhalb von drei Arbeitstagen nach Zugang der Benachrichtigung durch den Wahlvorstand

	11. Schritt: Wird eine Wahl abgelehnt, tritt an die Stelle der Person, die abgelehnt hat, der Bewerber oder die Bewerberin für das Amt der SBV oder als stellvertretendes Mitglied mit der nächsthöheren Stimmenzahl.
	unmittelbar nach Ablehnung der Wahl

	12. Schritt: Sobald die Namen der Personen, die das Amt der SBV oder des stellvertretenden Mitglieds innehaben, endgültig feststehen, hat der Wahlvorstand sie durch zweiwöchigen Aushang in gleicher Weise wie das Wahlausschreiben bekannt zu machen sowie unverzüglich dem/der Arbeitgebenden und dem Betriebs- oder Personalrat mitzuteilen.
	unverzüglich, nachdem die Gewählten feststehen

	13. Schritt: Die Wahlunterlagen, insbesondere die Niederschriften, Bekanntmachungen und Stimmzettel, werden von der SBV mindestens bis zur Beendigung der Wahlperiode aufbewahrt.
	nach Beendigung der Wahl



